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Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom ….1, 

beschliesst: 

I 

Das Ausländer- und Integrationsgesetz vom 16. Dezember 20052 wird wie folgt ge-
ändert: 

Art. 7 Abs. 1 zweiter Satz und 3 

1 … Die Durchführung der Grenzkontrollen an den Schengen-Aussen- und den 
Schengen-Binnengrenzen der Schweiz richtet sich nach dem Schengener Grenzko-
dex3. 

3 Das SEM legt im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 
(BAZG) und den für die Grenzkontrollen zuständigen Behörden des Bundes und der 
Kantone sowie dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) die Schengen-Aussengren-
zen der Schweiz fest. 

Art. 9a Abs. 1 Einleitungsteil und 2 erster Satz4 

1 Die Ankunft von Flugpassagieren kann mit technischen Erkennungsverfahren über-
wacht werden. Die für die Grenzkontrollen zuständigen Behörden verwenden die da-
bei erhobenen Daten: 

  

  
1 BBl 20XX XXXX 
2 SR 142.20 
3 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen 
durch Personen (Schengener Grenzkodex), ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1; zuletzt geän-
dert durch Verordnung (EU) 2024/1717, ABl. L, 2024/1717, 20.06.2024. 

4 BBl 2021 674 
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2 Die für die Grenzkontrollen zuständigen Behörden melden dem Nachrichtendienst 
des Bundes (NDB), wenn sie durch diese Überwachung eine konkrete Gefährdung der 
inneren oder der äusseren Sicherheit feststellen. … 

Art. 65 Sachüberschrift und Abs. 1 
Einreiseverweigerung und Wegweisung an Flugplätzen, die eine 
Schengen-Aussengrenze bilden 

1 Wird die Einreise bei der Grenzkontrolle an einem Flugplatz verweigert, der eine 
Schengen-Aussengrenze bildet, so hat die Ausländerin oder der Ausländer die 
Schweiz unverzüglich zu verlassen. 

Art. 67 Abs. 4 erster Satz 

4 Das Bundesamt für Polizei (fedpol) kann zur Wahrung der inneren oder der äusseren 
Sicherheit der Schweiz gegenüber Ausländerinnen und Ausländern ein Einreiseverbot 
verfügen; es hört den NDB vorgängig an. …  

Art. 92a Abs. 15 

1 Zur Verbesserung der Grenzkontrollen und zur Bekämpfung der rechtswidrigen Ein-
reisen in den Schengen-Raum und Durchreisen durch die internationalen Transitzonen 
der Flughäfen kann das SEM auf Gesuch der für die Grenzkontrolle zuständigen Be-
hörden die Luftverkehrsunternehmen verpflichten, ihm oder der für die Grenzkon-
trolle zuständigen Behörde zu bestimmten Flügen Personendaten der beförderten Per-
sonen sowie Daten zum Flug zu melden. 

Art. 95 Weitere Transportunternehmen 

Der Bundesrat kann weitere kommerzielle Transportunternehmen den Artikeln 92–
94, 122a und 122c unterstellen, wenn schweizerische Landgrenzen zu einer Schen-
gen-Aussengrenze werden. Er berücksichtigt dabei die Vorgaben von Artikel 26 des 
Übereinkommens vom 19. Juni 19906 zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen. 

Art. 102b Abs. 2 

2 Der Bundesrat kann Luftverkehrsunternehmen, Flugplatzhalter und andere Stellen, 
die die Identität einer Person prüfen müssen, dazu ermächtigen, die auf dem Daten-
chip gespeicherten Fingerabdrücke zu diesem Zweck zu lesen. 

  

5 BBl 2021 674 
6 Übereinkommen vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schen-

gen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschafts-
union, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den 
schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, ABl. L 239 vom 
22.9.2000, S. 19. 
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Art. 103c Abs. 2 Bst. a 

2 Folgende Behörden können die Daten des EES online abfragen: 

a. das Grenzwachtkorps und die für die Kontrolle der Schengen-Aussengrenzen 
verantwortlichen kantonalen Polizeibehörden: zur Durchführung der Grenz-
kontrollen an den Schengen-Aussengrenzen der Schweiz; 

Art. 103g Automatisierte Grenzkontrolle an Flugplätzen, die eine Schengen-
Aussengrenze bilden 

1 An Flugplätzen, die eine Schengen-Aussengrenzen bilden, können die für die Grenz-
kontrollen zuständigen Behörden ein automatisiertes Verfahren für die Grenzkontrol-
len betreiben. 

2 Am automatisierten Verfahren können Personen ab 12 Jahre teilnehmen, die, unab-
hängig von ihrer Nationalität, über ein Reisedokument verfügen, das mit einem Da-
tenchip versehen ist. Dieser enthält ein Gesichtsbild der Inhaberin oder des Inhabers, 
dessen Echtheit und Integrität geprüft werden kann. 

3 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der automatisierten Grenzkontrolle. 

4 Im Rahmen des automatisierten Verfahrens können die Fingerabdrücke und das Ge-
sichtsbild der Person mit den Daten des Reisedokuments, das mit einem Datenchip 
versehen ist, abgeglichen werden. 

Art. 104a Abs. 3 

3 Die für die Grenzkontrollen zuständigen Behörden dürfen zur Verbesserung der 
Grenzkontrollen und zur Bekämpfung der rechtswidrigen Einreisen in den Schengen-
Raum und Durchreisen durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen mittels 
Abrufverfahren die Daten nach Artikel 104 Absatz 3 sowie die Ergebnisse der Ab-
gleiche nach Absatz 4 abfragen. 

Art. 109a Abs. 2 Bst. c 

2 Folgende Behörden können die Daten des C-VIS online abfragen: 

c. das Grenzwachtkorps und die für die Kontrolle der Schengen-Aussengrenzen 
verantwortlichen kantonalen Polizeibehörden: zur Durchführung der Grenz-
kontrollen an den Schengen-Aussengrenzen; 

Art. 111c Abs. 1 

1 Die für die Grenzkontrollen zuständigen Behörden und die Transportunternehmen 
können die im Rahmen der Sorgfaltspflicht nach Artikel 92 und der Betreuungspflicht 
nach Artikel 93 notwendigen Personendaten austauschen. 

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
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2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.  


	Art. 7 Abs. 1 zweiter Satz und 3
	Art. 9a Abs. 1 Einleitungsteil und 2 erster Satz
	Art. 65 Sachüberschrift und Abs. 1 Einreiseverweigerung und Wegweisung an Flugplätzen, die eine Schengen-Aussengrenze bilden
	Art. 67 Abs. 4 erster Satz
	Art. 92a Abs. 1
	Art. 95 Weitere Transportunternehmen
	Art. 102b Abs. 2
	Art. 103c Abs. 2 Bst. a
	Art. 103g Automatisierte Grenzkontrolle an Flugplätzen, die eine Schengen-Aussengrenze bilden
	Art. 104a Abs. 3
	Art. 109a Abs. 2 Bst. c
	Art. 111c Abs. 1



